
Vorwort

Das Jahr 2020 war medienpolitisch ein Jahr der Weichenstellungen in
Deutschland und in Europa: Eine zeitgemäße Medienregulierung des
Fernsehens, des Radios und der Zeitungen darf nicht in der „alten Welt“
stehen bleiben. Es braucht vielmehr gerade auch Antworten für das digita-
le Umfeld – für die Medienwelt online. In Deutschland haben die Länder
als Mediengesetzgeber im Jahr 2020 den Medienstaatsvertrag vorgelegt
und zugleich die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste umgesetzt.
Auch die Europäische Kommission hat Ende des Jahres mit ihren Vor-
schlägen für einen Digital Services Act und einen Digital Market Act skiz-
ziert, wie aus ihrer Sicht zentrale Regeln in einer digitalen Gesellschaft aus-
sehen könnten.

Als Koordinatorin der Rundfunkkommission der deutschen Länder bin
ich stolz, dass der Medienstaatsvertrag am 7. November 2020 in Kraft ge-
treten ist. Dieser medienpolitische Meilenstein ist das Ergebnis eines mehr-
jährigen Prozesses der 16 Bundesländer, welche die Kompetenz zur Medi-
enregulierung in Deutschland haben. Er ist eines der wichtigsten medien-
politischen Vorhaben der letzten Jahre und gibt Antworten auf zentrale
Fragen einer digitalisierten Medienwelt. Mit ihm schaffen wir rechtliche
Rahmenbedingungen, die Meinungsvielfalt und kommunikative Chancen-
gleichheit gerade auch im Netz fördern, Qualitätsjournalismus sichtbar
machen und die Eigenverantwortung der Netzcommunity stärken. Erst-
mals werden auch die großen Online-Medienplattformen und -intermediä-
re, wie Google, Facebook, Twitter oder Amazon einer medienspezifischen
und vielfaltsbezogenen Regulierung unterliegen. Welche Bedeutung gera-
de diese großen Plattformen bei der Verbreitung medialer Informationen
haben, hat sich auch gerade während der Corona-Pandemie gezeigt.

Die Debatten rund um den Medienstaatsvertrag und die mit ihm gefun-
denen Lösungen zeigen dabei ganz deutlich: Regeln zum Umgang der gro-
ßen Plattformen mit illegalen Inhalten sind wichtig – nach dem deutschen
Gesetzgeber mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz möchte nun zu Recht
auch die Europäische Kommission mit dem Digital Services Act die Platt-
formen hier stärker in die Verantwortung nehmen. Allein reichen nach
unserer Überzeugung Regeln zum Umgang mit illegalen, schädlichen oder
anderweitig problematischen Inhalten aber nicht aus, um Medien- und
Meinungsvielfalt zu sichern. Hier braucht es mehr: Wenn wir im Medien-
staatsvertrag über die diskriminierungsfreie Auffindbarkeit journalistischer
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Angebote sprechen, geht es nicht um die Haftung oder Verantwortung für
illegale Inhalte. Es geht darum, wie wir online kommunikative Chancen-
gleichheit fördern und wie wir Qualitätsjournalismus sichtbar machen.
Hierzu bedarf es medienspezifischer Regeln für die Herausforderungen
der digitalen Plattformökonomie.

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind sich einig, dass eine
solche medienspezifische und vielfaltsbezogene Regulierung von Medien-
plattformen und -intermediären notwendig ist und dass die Sicherung des
Medienpluralismus dabei in erster Linie in die Zuständigkeit der Mitglied-
staaten fällt. Dies haben sie in den Schlussfolgerungen des Rates zur Siche-
rung eines freien und pluralistischen Mediensystems, die unter deutscher
Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 verabschiedet wur-
den, noch einmal ausdrücklich bekräftigt. Die Ratsschlussfolgerungen ge-
ben damit einen wichtigen Impuls für eine zukünftige und zeitgemäße,
nationale sowie europäische Gesetzgebung in einem digitalen Zeitalter.
Die deutschen Länder stellen sich dieser Verantwortung gerne.

Ein kohärenter Rechtsrahmen für das digitale Umfeld ist aber nicht nur
im Rahmen der originären Medienregulierung notwendig, sondern auch
in vielen anderen Bereichen auf regionaler, nationaler und europäischer
Ebene. Medien sind unabdingbar für die Demokratien in Europa. Es ist
unsere Aufgabe und Verpflichtung, ein freies und funktionierendes Medi-
ensystem zu erhalten. Deshalb gilt es immer auch einen Blick darauf zu
richten, welche Auswirkungen Regeln in anderen Bereichen auf die Medi-
en haben. Die zahlreichen Gesetze unterschiedlicher Gesetzgeber müssen
zusammenspielen. Auch dieses Anliegen haben die Mitgliedstaaten in den
Ratsschussfolgerungen betont.

Dies alles sind keine trivialen Aufgaben und sie bedingen, dass sich je-
der Akteur im Gesetzgebungsprozess – ob auf regionaler, nationaler oder
europäischer Ebene -mit diesen Fragen auseinandersetzen muss. Die Regu-
lierung der „Online-Welt“ ist eine gemeinsame Verantwortung. Das Ziel
von Kohärenz und Konsistenz wirft dabei schwierige Fragen auf, insbeson-
dere wie europäische Regulierung eines digitalen Binnenmarkts mit der
Kompetenz der Mitgliedstaaten in Einklang gebracht werden kann, um
den Medienpluralismus und die Besonderheiten des Mediensektors sicher-
zustellen.

Um in dieser Diskussion einen langfristigen Beitrag zu leisten, hat die
Rundfunkkommission im Juni 2020 die vorliegende Studie „Zur Kompe-
tenzverteilung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten
im Mediensektor“ beim Institut für Europäisches Medienrecht (EMR) in
Auftrag gegeben. Prof. Dr. Mark D. Cole, Dr. Jörg Ukrow und Christina
Etteldorf geben darin wichtige Antworten, die für die kommenden Diskus-
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sionen auf nationaler und europäischer Ebene wegweisend sein werden.
Die Studie hätte ursprünglich im Rahmen des jährlich stattfindenden
Brüsseler Mediengesprächs in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in
Brüssel vorgestellt werden sollen, verknüpft mit einer Diskussion von Ver-
treterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Medienbranche.
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie konnte diese Veranstaltung
jedoch bislang leider nicht stattfinden. Ich sage bewusst „bislang“, denn es
gilt das Motto "aufgeschoben ist nicht aufgehoben". Für die Zwischenzeit
empfehle ich Ihnen den mit unseren Kooperationspartnern, dem Mainzer
Medieninstitut und dem Westdeutschen Rundfunk, im Dezember 2020
aufgenommenen Podcast zur Studie.

Sie können sich unter www.rundfunkkommission.rlp.de den spannen-
den Podcast mit einer Einführung in die Studie von Prof. Dr. Mark D. Co-
le und Statements aus Politik, Wissenschaft und der Medienbranche zu
dem (zum Zeitpunkt der Aufnahme noch angekündigten) Digital Services
Package anhören.

Mit den nun vorliegenden Vorschlägen für einen Digital Services Act
und einen Digital Market Act hat die Studie nun auch bereits ihren ersten
Anwendungsfall. Ich hoffe und wünsche mir, dass nicht nur wir Länder als
Auftraggeber der Studie diese bei der Bewertung der aktuellen Vorschläge
und zukünftigen Vorhaben heranziehen, sondern auch die übrigen Akteu-
re dieses und der kommenden Gesetzgebungsverfahren.

   
Heike Raab,
Staatssekretärin in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und Bevollmächtigte
des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, Medien und
Digitales,

   
9. Februar 2021
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